
Ab- und Einstellen von landwirtschaftlichen  Maschinen 
(Traktoren, Mähdrescher etc.):

 - Ausstattung der Maschinen mit einem Batteriehaupt-
schalter zur Unterbrechung der Stromversorgung

 - in freistehenden Nebengebäuden (ohne Stallungen oder 
Aufenthaltsräumen) mit einer Grundfläche von maximal 
1.200 m2 – mindestens 6 m Abstand zu anderen Gebäu-
den und 4 m zur Grundgrenze

 - Einstellen im Wirtschaftstrakt nur in Garagen, mit Wän-
den und Decken aus nichtbrennbaren Baustoffen mit 
90 Minuten Feuerwiderstand  

Feuerlöscher auf jeder landwirtschaftlichen Maschine:
 - 6 kg Pulver- oder Schaumlöscher  
(alle 2 Jahre überprüfen lassen)

Sauberkeit und regelmäßige Wartung von Maschinen:
 - starke Verschmutzungen, Öl- und Dieselreste entfernen
 - Austausch defekter oder stark verschlissener Lager 
 - gewartete, mit Öl/Fett versorgte Schmierstellen 
 - regelmäßige Überprüfung der Elektrik (Verkabelung) auf 
mechanische Beschädigungen und Nagetierverbiss

Arbeiten auf dem Feld
 - Mobiltelefon aufs Feld mitnehmen, um im Notfall 
alarmieren zu können

 - Rauchverbot am Feld, vor allem bei Trockenheit und 
hoher Lufttemperatur
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